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2 3 5 . Bundesgesetz vom 21. Juni 1967,
mit dem das Gehaltsüberleitungsgesetz

neuerlich abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsüberleitungsgeset2 BGBl. Nr. 22/
1947, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 16/1967, wird abgeändert wie folgt:

Die Abschnitte IV und IV a haben zu lauten:

„ABSCHNITT IV

Sonderbestimmungen für Wachebeamte

Dienstzweige und Amtstitel

§ 42. (1) Die Dienstzweige und die Amtstitel
für Wachebeamte und ihre Zuweisung zu den
Verwendungsgruppen W 1 bis W 3 werden
durch die einen Bestandteil dieses Bundesgesetzes
bildende Anlage (Wachebeamten-Dienstzweige-
ordnung) bestimmt.

(2) Beamte im provisorischen Dienstverhältnis
führen den niedrigsten Amtstitel ihres Dienst-
zweiges unter Voranstellung des Wortes „pro-
visorischer".

(3) Anläßlich der Versetzung in den Ruhestand
oder des Übertrittes in den Ruhestand kann
Wachebeamten der nächsthöhere Amtstitel ihrer
Verwendungsgruppe verliehen werden. Aus
dem gleichen Anlaß kann auch Wachebeamten
der Verwendungsgruppe W 3, die den höchsten
Amtstitel dieser Verwendungsgruppe führen,
der Amtstitel der Dienststufe 1 der Verwendungs-
gruppe W 2 verliehen werden.

Anstellungserfordernisse

§ 42 a. (1) Die in den Abschnitten I der
Wachebeamten-Dienstzweigeordnung für die ein-
zelnen Verwendungsgruppen bestimmten Er-
fordernisse gelten, soweit nicht in den Ab-
schnitten II der Wachebeamten-Dienstzweige-
ordnung für einzelne Dienstzweige etwas anderes
bestimmt ist, für alle Dienstzweige der betreffen-
den Verwendungsgruppe.

(2) Die Abschnitte II der Wachebeamten-
Dienstzweigeordnung bestimmen die Erforder-
nisse, die für einzelne Dienstzweige oder im Hin-
blick auf die mit bestimmten Dienstposten ver-
bundenen besonderen Aufgaben für solche
Dienstposten neben den in den Abschnitten I
der Wachebeamten-Dienstzweigeordnung fest-
gesetzten Erfordernissen oder an ihrer Stelle
nachzuweisen sind. Sie enthalten ferner für
einzelne Dienstzweige oder Dienstposten gel-
tende nähere Bestimmungen über die in den Ab-
schnitten I der Wachebamten-Dienstzweigeord-
nung vorgeschriebenen Erfordernisse.

(3) Die Verleihung eines Dienstpostens eines
Dienstzweiges an einen Beamten eines anderen
Dienstzweiges ist hinsichtlich der Anstellungs-
erfordernisse während der Dauer des proviso-
rischen Dienstverhältnisses einer Anstellung, im
definitiven Dienstverhältnis einer Definitivstel-
lung im neuen Dienstzweig gleichzuhalten.

(4) Inwieweit die Erlangung eines höheren
Dienstpostens eines Dienstzweiges vom Nach-
weis der erfolgreichen Ablegung einer weiteren
Prüfung abhängig ist, bestimmt das zuständige
Bundesministerium.
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(5) Der Nachweis der Absolvierung einer
Schule oder der Ablegung einer Prüfung ist
durch staatsgültige Zeugnisse zu erbringen.

§ 42 b. Die Ausbildung der Wachebeamten
und die Art der Ablegung der in der Anlage zu
Abschnitt IV vorgeschriebenen Prüfungen hat
das zuständige Bundesministerium im Einver-
nehmen mit dem Bundeskanzleramt durch Ver-
ordnung unter Beachtung folgender Richtlinien
zu regeln:

1. Die Voraussetzungen für die Zulassung zu
einer Ausbildung sind so zu gestalten, daß mit
Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann, daß
der Wachebeamte die Fähigkeiten, die Ziel der
Ausbildung sind, zu erwerben imstande ist.

2. Die Art der Ausbildung hat sich nach den
dienstlichen Erfordernissen für die zukünftige
Verwendung des Wachebeamten zu richten.

3. Die Prüfungen haben allein dem Zweck zu
dienen, das allgemeine Wissen eines Staats-
beamten über die Einrichtungen des Staates
und das für die dienstliche Verwendung des
Beamten notwendige Wissen festzustellen.

4. Für die Ablegung von Prüfungen sind, so-
weit diese Prüfungen nicht im Rahmen einer
schulischen Ausbildung erfolgen, Prüfungskom-
missionen beim zuständigen Bundesministerium
oder, soweit es aus Gründen der Verwaltungs-
vereinfachung erforderlich erscheint, bei un-
mittelbar nachgeordneten Dienststellen einzu-
richten.

5. Den Prüfungssenaten haben mindestens
drei und höchstens fünf Mitglieder anzugehören.

§ 42 c. (1) Vom Mangel eines in der Dienst-
zweigeordnung festgesetzten Erfordernisses kann
— soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt —
aus dienstlichen Gründen von der Bundesregie-
rung auf im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzleramt vom zuständigen Bundesministerium
gestellten Antrag Nachsicht gewährt werden,
wenn ein gleichgeeigneter Bewerber desselben
Wachekörpers, der allen Erfordernissen entspricht,
nicht vorhanden ist.

(2) Bei Übernahme eines Wachebeamten in
einen anderen Wachekörper kann, sofern sich
aus diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt,
der für den neuen Wachekörper zuständige
Bundesminister bestimmen, inwieweit die im
neuen Wachekörper für die betreffende Ver-
wendungsgruppe vorgeschriebene Ausbildung
durch die im bisherigen Wachekörper für die-
selbe oder eine höhere Verwendungsgruppe
zurückgelegte Ausbildung ersetzt wird.

(3) Die Vorschriften des § 8 sind sinngemäß
mit der Abweichung anzuwenden, daß bei dienst-
führenden Beamten an die Stelle der Dienst-
klasse die Dienststufe tritt und daß sich der
Dienstrang bei leitenden Beamten der Dienst-
klassen II und III nach der gesamten Dienstzeit
in der Verwendungsgruppe W 1 und bei einge-

teilten Beamten nach der gesamten Dienstzeit
als Beamter der Verwendungsgruppe W 3,
als Vertragsbediensteter des Wachedienstes, als
zeitverpflichteter Soldat und als gemäß § 11
des Wehrgesetzes BGBl. Nr. 181/1955 in der
Fassung des BGBl. Nr. 185/1966 zur Ausübung
einer Unteroffiziersfunktion herangezogener Be-
amter oder Vertragsbediensteter richtet.

ABSCHNITT IV a

Sonderbestimmungen für Berufsoffiziere und
zeitverpflichtete Soldaten

Dienstzweige und Amtsti tel

§ 43. (1) Die Dienstzweige und die Amtstitel
für Berufsoffiziere und zeitverpflichtete Soldaten
(im folgenden kurz „Heeresangehörige" ge-
nannt) und ihre Zuweisung zu den Verwendungs-
gruppen H 1 bis H 4 wird durch die, einen Be-
standteil dieses Bundesgesetzes bildende Anlage
(Heeresdienstzweigeordnung) bestimmt.

(2) Werden in einem Dienstzweig Dienst-
posten einer höheren Dienstklasse verliehen, als
in der Dienstzweigeordnung vorgesehen ist, so
gilt als Amtstitel für diese Dienstposten der für
die höchste Dienstklasse des Dienstzweiges vor-
gesehene Amtstitel.

(3) Anläßlich der Versetzung in den Ruhestand
oder des Übertrittes in den Ruhestand kann
Heeresangehörigen der nächsthöhere Amtstitel
ihrer Verwendungsgruppe und Dienstklasse und,
wenn ein solcher Amtstitel nicht vorhanden ist,
der Amtstitel der nächsthöheren Dienstklasse
innerhalb derselben Verwendungsgruppe ver-
liehen werden; Berufsoffizieren der Dienst-
klasse VIII kann überdies der in der Anmerkung
ihres Dienstzweiges vorgesehene weitere Amts-
titel der Dienstklasse VIII verliehen werden.

Anstellungserfordernisse

§ 44. (1) Die in den Abschnitten I der Heeres-
dienstzweigeordnung für die einzelnen Verwen-
dungsgruppen bestimmten Erfordernisse gelten,
soweit nicht in den Abschnitten II der Heeres-
dienstzweigeordnung für einzelne Dienstzweige
etwas anderes bestimmt ist, für alle Dienstzweige
der betreffenden Verwendungsgruppe.

(2) Die Abschnitte II der Heeresdienstzweige-
ordnung bestimmen die Erfordernisse, die für
einzelne Dienstzweige oder im Hinblick auf die
mit bestimmten Dienstposten verbundenen be-
sonderen Aufgaben für solche Dienstposten
neben den in den Abschnitten I der Heeresdienst-
zweigeordnung festgesetzten Erfordernissen oder
an ihrer Stelle nachzuweisen sind. Sie enthalten
ferner für einzelne Dienstzweige oder Dienst-
posten geltende nähere Bestimmungen über die
in den Abschnitten I der Heeresdienstzweige-
ordnung vorgeschriebenen Erfordernisse.
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(3) Die Verleihung eines Dienstpostens eines
Dienstzweiges an einen Beamten eines anderen
Dienstzweiges ist hinsichtlich der Anstellungs-
erfordernisse während der Dauer des proviso-
rischen Dienstverhältnisses einer Anstellung, im
definitiven Dienstverhältnis einer Definitivstel-
lung im neuen Dienstzweig gleichzuhalten.

(4) Inwieweit die Erlangung eines höheren
Dienstpostens eines Dienstzweiges vom Nach-
weis der erfolgreichen Ablegung einer weiteren
Prüfung oder von sonstigen Erfordernissen ab-
hängig ist, bestimmt das Bundesministerium für
Landesverteidigung.

(5) Der Nachweis der Absolvierung einer
Schule oder der Ablegung einer Prüfung ist
durch staatsgültige Zeugnisse zu erbringen.

§ 45. (1) Die Bestimmungen des § 42 b sind
sinngemäß für die Regelung der Ausbildung von
Heeresangehörigen und die Art der Ablegung
von Dienstprüfungen anzuwenden.

(2) Das Bundesministerium für Landesvertei-
digung hat im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzleramt zu bestimmen, inwieweit eine im
Ausland zurückgelegte Ausbildung die in der
Dienstzweigeordnung vorgeschriebene Ausbil-
dung ersetzt. Der Ersatz einer Prüfung ist unzu-
lässig.

(3) Vom Mangel eines in der Dienstzweige-
ordnung festgesetzten Erfordernisses kann —
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt —
aus dienstlichen Gründen von der Bundesregie-
rung auf im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzleramt vom Bundesministerium für Landes-
verteidigung gestellten Antrag Nachsicht ge-
währt werden, wenn ein gleichgeeigneter Be-
werber, der allen Erfordernissen entspricht, nicht
vorhanden ist.

Sonderbes t immungen für Berufsoffiziere

§ 45 a. (1) Die Bestimmungen des § 5 sind
auf die Berufsoffiziere mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß die Zeit des ordentlichen Präsenz-
dienstes in die provisorische Dienstzeit einge-
rechnet wird.

(2) Die Vorschriften des § 8 sind sinngemäß
mit der Abweichung anzuwenden, daß sich bei
Berufsoffizieren der Verwendungsgruppe H 2
der Dienstklassen II und III der Dienstrang nach
der gesamten Dienstzeit in der Verwendungs-
gruppe H 2 richtet.

Sonderbes t immungen für zeitverpflich-
tete Soldaten

§ 45 b. (1) Die zeitverpflichteten Soldaten
gliedern sich in Unteroffiziere, Chargen und Sol-
daten ohne Chargengrad (Wehrmänner). Die zeit-
verpflichteten Soldaten stehen in einem zeitlich
beschränkten öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis und haben keine Anwartschaft auf einen
Ruhe(Versorgungs)genuß.

(2) Das Dienstverhältnis endet, sofern es nicht
schon früher durch Tod, Entlassung oder Kündi-
gung sein Ende gefunden hat, mit Ablauf der
Bestellungsdauer. Eine Weiterbestellung ist zu-
lässig. Die Gesamtdauer des Dienstverhältnisses
darf neun Jahre nicht übersteigen.

(3) Die Bestimmungen des § 8 sind mit der
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß an die
Stelle der Dienstklasse die Dienststufe tritt.

(4) Das Dienstverhältnis des zeitverpflichteten
Soldaten kann von der Dienstbehörde durch
schriftliche Kündigung zum Ende jedes Kalender-
monates gelöst werden, wenn einer der Gründe
des Abs. 5 vorliegt.

(5) Kündigungsgründe sind:
a) Ein auf Grund militärärztlichen Gutachtens

festgestellter Mangel der körperlichen oder
geistigen Eignung,

b) eine auf nicht entsprechend oder durch zwei
aufeinanderfolgende Jahre auf minder ent-
sprechend lautende Gesamtbeurteilung,

c) Bedarfsmangel.

(6) Die Kündigungsfrist beträgt nach einer
Dauer des Dienstverhältnisses von

weniger als 2 Jahren 1 Monat,
2 Jahren 2 Monate,
4 Jahren 3 Monate.

Der Dauer des Dienstverhältnisses ist die Dauer
des ordentlichen Präsenzdienstes zuzurechnen.

(7) Wird ein zeitverpflichteter Soldat unmittel-
bar nach Ablauf der Bestellungsdauer auf einen
Dienstposten einer anderen Besoldungsgruppe
ernannt, so tritt dadurch keine Beendigung,
sondern eine Änderung seines Dienstverhältnisses
als Beamter ein.

(8) Zeitverpflichtete Soldaten, die nach einer
neunjährigen Dauer des Dienstverhältnisses oder
wegen eines im Dienst erlittenen Unfalls aus dem
Dienstverhältnis ausscheiden, sind in den ersten
vier Jahren nach Beendigung des Dienstverhält-
nisses im Falle der Bewerbung um einen Dienst-
posten einer anderen Besoldungsgruppe vor-
zugsweise zu berücksichtigen, wenn sie für den
angestrebten Dienstposten mindestens gleich
geeignet sind wie die übrigen Bewerber. Das
gleiche gilt, wenn sie sich um einen Dienstposten
bei vom Bund verwalteten Fonds, Stiftungen und
Anstalten bewerben, die von Organen des Bundes
oder von Personen (Personengemeinschaften)
verwaltet werden, die hiezu von Organen des
Bundes bestellt sind.

(9) Durch Verordnung der Bundesregierung
kann bestimmt werden, daß auf bestimmte Dienst-
posten der Bundesverwaltung nur Personen er-
nannt werden dürfen, auf die die Bestimmungen
des Abs. 8 zutreffen; hiebei ist neben den Be-
dürfnissen der Bundesverwaltung auf die durch-
schnittliche Verwendungsmöglichkeit der zeit-
verpflichteten Soldaten und die Lage auf dem
Arbeitsmarkt Bedacht zu nehmen."
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Artikel II
(1) Beamte, die im Zeitpunkt des Inkraft-

tretens dieses Bundesgesetzes einen höheren
Amtstitel führen als ihnen nach den Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes zukommt, haben
ihren bisherigen Amtstitel so lange weiterzu-
führen, bis sie den Anspruch auf den ihrem bis-
herigen Amtstitel entsprechenden Amtstitel nach
diesem Bundesgesetz erlangen.

(2) Berufsoffizieren der Verwendungsgruppe
H 2 ist die Zeit der Führung des Amtstitels
„Leutnant", soweit sie drei Jahre übersteigt,
bei Anwendung der Anmerkung 2) zu den Dienst-
zweigen 7, 8 und 9 der Heeresdienstzweige-
ordnung (Anlage zu Abschnitt IV a des Ge-
haltsüberleitungsgesetzes) der Zeit der Führung
des Amtstitels „Oberleutnant" zuzurechnen.

(3) Die Bestimmungen des Artikels VIII der
Verordnung BGBl. Nr. 101/1956 in der Fassung
der 3. Novelle der Heeres-Dienstzweigeverord-
nung, BGBl. Nr. 164/1957, werden für die auf
einen Dienstposten dieses Dienstzweiges er-
nannten Berufsoffiziere durch dieses Gesetz nicht
berührt.

(4) Heeresangehörige, denen anläßlich ihrer
Ernennung für die Erbringung eines Nachweises
der Absolvierung einer mittleren Lehranstalt
oder einer vorgeschriebenen Prüfung ein Auf-
schub gewährt wurde, können vor erfolgreicher

Ablegung der aufgeschobenen Prüfung nicht
auf einen Dienstposten einer höheren Dienst-
klasse oder Dienststufe ernannt werden.

Artikel III
(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. August

1967 in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-

gesetzes treten die Dienstzweigeverordnung für
Wachebeamte im Bundesdienst (Anlage 1 Z. 4
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 334/1965)
und die Heeresdienstzweigeverordnung (An-
lage 1 Z. 5 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 334/
1965) außer Kraft.

Artikel IV
Im Artikel V Absatz 2 des Bundesgesetzes vom

15. Dezember 1966, BGBl. Nr. 16/1967, ist der
Ausdruck „Artikel II der 16. Gehaltsgesetz-
Novelle" durch den Ausdruck „Artikel III der
16. Gehaltsgesetz-Novelle" zu ersetzen.

Artikel V
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

die Bundesregierung betraut.

Jonas
Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Tončić Kotzina

Anlage

zu Abschnitt IV des
Gehaltsüberleitungsgesetzes

WACHEBEAMTEN-DIENSTZWEIGEORDNUNG

TEIL A

Dienstzweige der Verwendungsgruppe W 1

Abschnitt I
Gemeinsame Bestimmungen über die be-
sonderen Erfordernisse zur Erlangung
von Dienstposten der Verwendungs-

gruppe W 1

(1) Erfordernis für die Erlangung von Dienst-
posten der Verwendungsgruppe W 1 ist

1. die erfolgreiche Absolvierung einer höheren
Schule;

2. die praktische Erprobung im Exekutiv-
dienst;

3. die allgemeine persönliche Eignung zum
leitenden Wachebeamten;

4. eine mindestens sehr gute Gesamtbeurteilung
für das der Zulassung zum gehobenen Fachkurs
und für das der Ernennung vorangehende
Kalenderjahr;

5. die Volle physische Eignung für den Exe-
kutivdienst; das zuständige Bundesministerium

kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler-
amt von diesem Erfordernis Nachsicht erteilen,
wenn der Mangel der vollen Exekutivdienst-
tauglichkeit auf einen amtlich festgestellten
Dienstunfall oder auf eine im Dienst erlittene
gesundheitliche Schädigung zurückzuführen ist
und eine Verwendungsmöglichkeit als leitender
Wachebeamter noch gegeben ist;

6. ein Lebensalter von höchstens 34 Jahren
(bei leitenden Kriminalbeamten 42 Jahren) zu
Beginn der gehobenen Fachausbildung;

7. die erfolgreiche Ablegung der im Abschnitt II
bestimmten gehobenen Fachprüfung.

(2) Das Anstellungserfordernis der Absol-
vierung einer höheren Schule wird durch eine
nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Bundes-
dienst zurückgelegte Dienstzeit von acht Jahren
ersetzt, wenn der Wachebeamte den Nachweis
genügender Kenntnisse auf den Gebieten des
allgemeinen Wissens im Sinne des Teiles B Ab-
schnitt I Abs. 3 der Dienstzweigeordnung,
Anlage 1 zur Dienstzweigeverordnung BGBl.
Nr. 164/1948, erbringt.
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Abschnitt II

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse in der
Verwendungsgruppe W 1
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TEIL B

Dienstzweige der Verwendungsgruppe W 2

Abschnitt I

Gemeinsame Bestimmungen über die be-
sonderen Erfordernisse zur Erlangung
von Dienstposten der Verwendungs-

gruppe W 2

Erfordernis für die Erlangung von Dienst-
posten der Verwendungsgruppe W 2 ist

1. eine mindestens achtjährige Exekutivdienst-
zeit, davon eine mindestens sechsjährige prak-
tische Exekutivdienstzeit (bei der Zollwache im
Grenzdienst) vor Beginn der Fachausbildung
für dienstführende Wachebeamte; in diese Dienst-
zeiten sind Dienstzeiten als zeitverpflichteter Sol-
dat sowie als gemäß § 11 des Wehrgesetzes,
BGBl. Nr. 181/1955, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 185/1966 zur Versehung von
Unteroffiziersfunktionen herangezogener Be-
amter oder Vertragsbediensteter bis zum Höchst-
ausmaß von zwei Jahren einzurechnen. Bei der
Zollwache kann eine Dienstzeit im Zollfahn-
dungsdienst zur Hälfte in die sechsjährige prak-

tische Exekutivdienstzeit eingerechnet werden;
diese Erfordernisse gelten als erfüllt, wenn der
Wachebeamte die Voraussetzungen für die Er-
langung eines Dienstpostens der Verwendungs-
gruppe W 1 besitzt;

2. eine mindestens sehr gute Gesamtbeurtei-
lung für das der Zulassung zum Fachkurs und
für das der Ernennung vorangehende Kalender-
jahr;

3. die volle physische Eignung für den Exe-
kutivdienst; das zuständige Bundesministerium
kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler-
amt von diesem Erfordernis Nachsicht erteilen,
wenn der Mangel der vollen Exekutivdienst-
tauglichkeit auf einen amtlich festgestellten Dienst-
unfall oder auf eine im Dienst erlittene gesund-
heitliche Schädigung zurückzuführen ist und
eine Verwendungsmöglichkeit als dienstfüh-
render Wachebeamter noch gegeben ist.

4. Die erfolgreiche Ablegung der im Ab-
schnitt II bestimmten Fachprüfung; von der
Ablegung der Fachprüfung sind Wachebeamte
befreit, die die gehobene Fachprüfung bestanden
haben.
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Abschnitt II

Dienstzweige, Amtstitel und Erfordernisse 2ur Erlangung von Dienstposten der
Verwendungsgruppe W 2
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TEIL C

Dienstzweige der Verwendungsgruppe W 3

Abschnitt I

Gemeinsame Best immungen über die be-
sonderen Anstel lungserfordernisse für
die in der Verwendungsgruppe W 3 ein-

gereihten Dienstzweige

(1) Erfordernis für die Erlangung von Dienst-
posten der Verwendungsgruppe W 3 ist

1. ein Höchstalter von 30 Jahren;
2. volle physische Eignung für den Exekutiv-

dienst;
3. eine Mindestgröße von 1.68 m, bei weib-

lichen Wachebeamten eine Mindestgröße von
1.63 m;

4. erfolgreiche Ablegung einer Aufnahms-
prüfung;

5. bei männlichen Beamten ferner auf Ver-
langen der Dienstbehörde die Selbstverpflich-

tung zur Kasernierung im Rahmen der jeweils
geltenden Dienstvorschriften.

(2) Erfordernis für die Definitivstellung ist
1. eine Grundausbildung und praktische Er-

probung von mindestens zwei Jahren;
2. die erfolgreiche Ablegung einer Dienst-

prüfung;
3. die volle physische Eignung für den Exe-

kutivdienst; das zuständige Bundesministerium
kann im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler-
amt von diesem Erfordernis Nachsicht erteilen,
wenn der Mangel der vollen Exekutivdiensttaug-
lichkeit auf einen amtlich festgestellten Dienst-
unfall oder auf eine im Dienst erlittene gesund-
heitliche Schädigung zurückzuführen ist und eine
Verwendungsmöglichkeit als eingeteilter Wache-
beamter noch gegeben ist;

4. eine mindestens gute Gesamtbeurteilung.

(3) Als Wartefrist gemäß den Bestimmungen
des Abschnittes II gilt die Dienstzeit im Sinne des
§ 73 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl.
Nr. 54.
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Abschnitt II
Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse in der

Verwendungsgruppe W 3



55. Stück — Ausgegeben am 18. Juli 1967 — Nr. 235 1369



1370 55. Stück — Ausgegeben am 18. Juli 1967 — Nr. 235

Anlage

zu Abschnitt IVa des
Gehaltsüberleitungsgesetzes

HEERESDIENSTZWEIGEORDNUNG

TEIL A

Dienstzweige der Verwendungsgruppe H 1

Abschnitt I

Gemeinsame Bestimmungen über die be-
sonderen Anstellungserfordernisse für
die in der Verwendungsgruppe H 1 ein-

gereihten Dienstzweige

(1) Erfordernis für die Anstellung ist
1. die allgemeine Eignung zum Berufsoffizier des

höheren Dienstes;
2. die Vollendung eines Hochschulstudiums der

im Abschnitt II bestimmten Richtung.

(2) Die Vollendung eines Hochschulstudiums
ist durch die Erwerbung des Diplomgrades ge-
mäß § 35 des Allgemeinen Hochschulstudien-
gesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, nachzuweisen.

(3) Bei Bediensteten, für deren Hochschul-
studium die Bestimmungen des Allgemeinen
Hochschulstudiengesetzes und der nach ihm er-
lassenen besonderen Studiengesetze nicht anzu-
wenden sind, ist die Vollendung des Hoch-
schulstudiums nachzuweisen:

1. bei den rechts- und staatswissenschaftlichen
Studien und bei den Studien an einer Technischen
Hochschule, der Montanistischen Hochschule
und der Hochschule für Bodenkultur durch die
erfolgreiche Ablegung der in den Studien- und
Prüfungsordnungen hiefür vorgesehenen Staats-
prüfungen; die Bestimmungen des Teiles A
Abschnitt I Abs. 3 der Dienstzweigeordnung,
Anlage 1 zur Dienstzweigeverordnung, BGBl.
Nr. 164/1948, sind sinngemäß anzuwenden;

2. bei den staatswissenschaftlichen Studien
durch die Erwerbung des Doktorates der Staats-
wissenschaften ;

3. bei den theologischen Studien durch die
nach Vollendung dieser Studien an einer theolo-
gischen Fakultät oder an einer gleichgehaltenen
geistlichen Lehranstalt erlangte Befähigung zur
Ausübung des geistlichen Amtes;

4. bei den medizinischen Studien durch die Er-
werbung des Doktorates der Medizin;

5. bei den philosophischen Studien durch die
Erwerbung des Doktorates an einer philosophi-
schen Fakultät oder durch die Erwerbung der
Befähigung für das Lehramt an allgemeinbil-
denden höheren Lehranstalten;

6. bei den pharmazeutischen Studien durch die
Erwerbung des akademischen Grades eines Ma-
gisters der Pharmazie;

7. bei den tierärztlichen Studien durch die Er-
werbung des tierärztlichen Diploms;

8. bei den Studien an der Hochschule für Welt-
handel durch die Erwerbung des Doktorates der
Handelswissenschaften oder durch die erfolg-
reiche Ablegung der Lehramtsprüfung für mitt-
lere kaufmännische Lehranstalten (frühere Lehr-
befähigungsprüfung für Diplomhandelslehrer).

(4) Die Erwerbung des Doktorates der Wirt-
schaftswissenschaften auf Grund eines im Gebiet
der Republik Österreich erworbenen Diploms
für Diplom-Volkswirte, Diplom-Kaufleute und
Diplom-Handelslehrer wird der Erwerbung des
Doktorates der Handelswissenschaften an der
Hochschule für Welthandel gleichgehalten.

(5) Die Vollendung der Studien an der Hoch-
schule für Welthandel kann auch durch den aka-
demischen Grad eines Diplomkaufmannes nach-
gewiesen werden, wenn der Heeresangehörige
diesen akademischen Grad vor dem 1. Jänner 1960
erworben und überdies das zweisemestrige Auf-
baustudium an der Hochschule für Welthandel
absolviert hat.
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Abschnitt II

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse
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TEIL B

Dienstzweige der Verwendungsgruppe H 2

Abschnitt I
Gemeinsame Bestimmungen über die be-
sonderen Anstellungserfordernisse für
die in der Verwendungsgruppe H 2 ein-

gereihten Dienstzweige

Erfordernis für die Anstellung ist

1. die allgemeine, militärische und fachliche
Eignung zum Berufsoffizier;

2. ein Lebensalter von höchstens 30 Jahren zu
Beginn der gehobenen Fachausbildung;

3. die erfolgreiche Absolvierung einer höheren
oder mittleren Schule oder eine sonstige Vor-
bildung im Sinne des Teiles B Abschnitt I
Abs. 2 und 3 der Dienstzweigeordnung, An-
lage 1 zur Dienstzweigeverordnung, BGBl.
Nr. 164/1948.

Abschnitt II

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse
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TEIL C

Dienstzweige der Verwendungsgruppe H 3

Abschnitt I

Gemeinsame Bestimmungen über die be-
sonderen Anstellungserfordernisse für
die in der Verwendungsgruppe H 3 ein-

gereihten Dienstzweige

Erfordernis für die Anstellung ist

1. eine mindestens dreijährige Gesamtdienst-
zeit als Heeresangehöriger; die Zeit der Ab-
leistung des ordentlichen Präsenzdienstes ist
in diese Gesamtdienstzeit einzurechnen. Das
Erfordernis der mindestens dreijährigen Gesamt-
dienstzeit entfällt bei Offiziersanwärtern;

2. eine mindestens sehr gute Gesamtbeurteilung
für das der Ernennung vorangehende Kalender-
jahr;

3. die erfolgreiche Ablegung der im Abschnitt II
bestimmten Prüfung nach Absolvierung eines
mindestens sechsmonatigen Unteroffizierskurses.
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Abschnitt II
Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse
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TEIL D

Dienstzweige der Verwendungsgruppe H 4

Abschnitt I

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen Anstellungserfordernisse für die
in der Verwendungsgruppe H 4 eingereihten Dienstzweige

Erfordernis für die Anstellung ist die Ableistung des ordentlichen Präsenzdienstes.

Abschnitt II

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse

2 3 6 . Bundesgesetz vom 21. Juni 1967,
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 neuerlich
geändert wird (17. Gehaltsgesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 94/1959,
BGBl. Nr. 247/1959, BGBl. Nr. 297/1959, BGBl.
Nr. 281/1960, BGBl. Nr. 164/1961, BGBl.
Nr. 306/1961, BGBl. Nr. 89/1963, BGBl. Nr. 117/
1963, BGBL Nr. 144/1963, BGBl. Nr. 312/1963,
BGBl. Nr. 153/1964, BGBl. Nr. 102/1965, BGBl.
Nr. 124/1965, BGBl. Nr. 190/1965, BGBl. Nr. 109/
1966 und BGBl. Nr. 17/1967 wird geändert wie
folgt:

1. An die Stelle des zweiten und des dritten
Satzes des § 4 Abs. 3 haben folgende Bestimmungen
zu treten:

„Der auf ein Kind entfallende Teil der Haus-
haltszulage gebührt nicht, wenn das Kind An-
spruch auf eine Waisenversorgung nach dem
Pensionsgesetz 1965, BGBL Nr. 340, hat. Eine
Haushaltszulage gebührt ferner insoweit nicht,
als der Ehegatte eines Beamten, der andere Eltern-
teil oder das Kind eine der Haushaltszulage gleich-
artige, denselben Personenkreis berücksichtigende
Leistung von einem anderen Rechtsträger des
öffentlichen Rechtes erhält. Besteht ein Anspruch
auf eine ein Kind berücksichtigende Leistung
auch gegen einen anderen Rechtsträger des öffent-
lichen Rechtes, so gebührt dem Beamten die Haus-
haltszulage nur, wenn das Kind seinem Haushalt
angehört."
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2. Die Tabellen im §28 Abs. 3 haben zu lauten:

3. § 38 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dem Beamten des rechtskundigen Dien-
stes bei den Bundespolizeibehörden gebührt,

1. solange er im Exekutivdienst verwendet
wird,

2. wenn er infolge eines im Exekutivdienst
erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann,

eine. Exekutivdienstzulage von 249 S. Die
Exekutivdienstzulage gebührt auch den Beamten
des höheren Dienstes an Justizanstalten."

4. Die Tabelle im § 39 Abs. 1 hat zu lauten:

5. § 41 hat zu lauten:

„§ 41. Der Gehalt des Richteramtsanwärters be-
trägt vor Ablegung der Richteramtsprüfung
3914 S, nach Ablegung dieser Prüfung 3996 S."

6. Die Tabelle im § 42 Abs. 2 hat zu lauten:

7. Der erste Satz des § 43 hat zu lauten:

„Dem Richter, der vier Jahre in der höchsten
Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine für die
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare Dienst-
alterszulage von 385 S."
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8. Die Tabelle im § 44 Abs. 1 hat zu lauten:

9. Die Tabelle im § 48 Abs. 1 hat zu lauten:

10. § 50 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Dienstalterszulage beträgt für ordent-

liche Hochschulprofessoren 1845 S, für außer-
ordentliche Hochschulprofessoren und für Hoch-
schulassistenten 922 S."

11. Die Tabelle im § 55 Abs. 1 hat zu lauten:

12. § 56 Abs. 2 hat zu lauten:

13. § 57 Abs. 2 hat zu lauten:
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14. § 58 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 V,

die an Hauptschulen Fremdsprachen unter-
richten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe
von 185 S, höchstens jedoch in der Höhe des
Unterschiedes zwischen ihrem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage) und dem
Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienst-
alterszulage) eines Lehrers der Verwendungs-
gruppe L 2 HS in der gleichen Gehaltsstufe.
Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 V, die an
Polytechnischen Lehrgängen Fremdsprachen un-
terrichten, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe
von 338 S, höchstens jedoch in der Höhe des
Unterschiedes zwischen ihrem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage) und dem
Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienst-
alterszulage) eines Lehrers der Verwendungs-
gruppe L 2 B in der gleichen Gehaltsstufe."

15. § 58 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Die Dienstzulage beträgt

in den Gehaltsstufen 1 bis 5 185 S,
in den Gehaltsstufen 6 bis 11 277 S,
ab der Gehaltsstufe 12 415 S;
sie erhöht sich bei den im Abs. 3 lit. a genannten
Fremdsprachlehrern an Polytechnischen Lehr-
gängen und bei den im Abs. 3 lit. c genannten
Arbeitslehrerinnen an Polytechnischen Lehr-
gängen und an hauswirtschaftlichen Berufs-
schulen um 102 S."

16. § 59 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 1,

die Abteilungsvorstände an Kunstakademien
(Kunstakademiegesetz, BGBl. Nr. 168/1948) sind,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine
Dienstzulage in der Höhe von 615 S."

17. Die Abs. 6 bis 8 des § 59 haben zu lauten:
„(6) Klassenlehrern an Volksschulklassen (Son-

derschulklassen) mit mehreren Schulstufen ge-
bührt für die Dauer dieser Verwendung eine
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt für
Klassenlehrer

a) an Volksschulklassen (Sonderschul-
klassen) mit mehreren Schulstufen
in mehrklassigen Volksschulen (Son-
derschulen), soweit nicht lit. b an-
zuwenden ist 185 S,

b) an ungeteilten einklassigen Volks-
schulen (Sonderschulen) und an ge-
teilten Klassen zweiklassiger Volks-
schulen (Sonderschulen) 277 S,

c) an geteilten einklassigen Volks-
schulen (Sonderschulen) 385 S.

(7) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen
mit der Befähigung zur Unterrichtserteilung in
beiden Sprachen gebührt für die Dauer dieser
Verwendung eine Dienstzulage von 185 S.

(8) Lehrern an der Bundes-Fachschule und
-Handelsschule Wien V, die an Klassen zu unter-
richten haben, an denen sich Schüler mit ver-
schiedenen Arten von Behinderungen befinden,
gebührt für die Dauer einer solchen Verwendung
eine Dienstzulage von 277 S."

18. § 60 Abs. 1 lit. a und b hat zu lauten:

„(1) Lehrern
a) der Verwendungsgruppe L 2 V, die, ohne

die Voraussetzungen für eine Anstellung
in der Verwendungsgruppe L 2 HS zu er-
füllen, auf einem für Lehrer dieser Verwen-
dungsgruppe vorgesehenen Dienstposten an
einer Hauptschule, einer Sonderschule oder
einer Übungsschule verwendet werden, ge-
bührt für die Dauer dieser Verwendung
eine Dienstzulage in der Höhe von 185 S,
höchstens jedoch in der Höhe des Unter-
schiedes zwischen ihrem Gehalt (einschließ-
lich einer allfälligen Dienstalterszulage) und
dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen
Dienstalterszulage) eines Lehrers der Ver-
wendungsgruppe L 2 HS in der gleichen
Gehaltsstufe; § 58 Abs. 5 gilt sinngemäß.

b) der Verwendungsgruppe L 2 V, die, ohne
die Voraussetzungen für eine Anstellung in
der Verwendungsgruppe L 2 B zu erfüllen,
auf einem für Lehrer dieser Verwendungs-
gruppe vorgesehenen Dienstposten an einem
Polytechnischen Lehrgang oder an einer
Berufsschule verwendet werden, gebührt für
die Dauer dieser Verwendung eine Dienst-
zulage in der Höhe von 338 S, höchstens
jedoch in der Höhe des Unterschiedes zwi-
schen ihrem Gehalt (einschließlich einer
allfalligen Dienstalterszuläge) und dem Ge-
halt (einschließlich einer allfälligen Dienst-
alterszulage) eines Lehrers der Verwendungs-
gruppe L 2 B in der gleichen Gehaltsstufe;
§ 58 Abs. 5 gilt sinngemäß."

19. Die Abs. 2 und 3 des § 60 haben zu lauten:

„(2) Lehrerinnen (Kindergärtnerinnen) der
Verwendungsgruppe L 3, die — ohne die im
§ 58 Abs. 3 lit. c, d oder e angeführten Befähi-
gungen aufzuweisen — auf einem der in diesen
Bestimmungen angeführten Dienstposten ver-
wendet werden, sowie Religionslehrern der Ver-
wendungsgruppe L 3, die an Hauptschulen,
Sonderschulen oder Polytechnischen Lehrgängen
verwendet werden, gebührt für die Dauer dieser
Verwendung eine Dienstzulage von 123 S;
sie erhöht sich bei den an Polytechnischen Lehr-
gängen verwendeten Lehrern um 102 S. § 58
Abs. 5 gilt sinngemäß.

(3) Lehrern, die an Bundeserziehungsanstalten,
Bundeskonvikten, Blindeninstituten, Taubstum-
meninstituten oder an gleichartigen Anstalten als
Erzieher verwendet werden, gebührt für die Dauer
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dieser Verwendung eine Dienstzulage, die durch
die Verwendungsgruppe und durch die Dienst-
zulagenstufe bestimmt wird. Sie beträgt:

20. Die Tabelle im § 65 Abs. 1 hat zu lauten:

21. § 66 Abs. 2 hat zu lauten:

22. Die Tabelle im § 72 Abs. 1 hat zu lauten:

23. § 73 Abs. 1 hat zu lauten:
„ (1) Dem Wachebeamten gebührt in den Dienst-

klassen I bis V eine für die Bemessung des Ruhe-
genusses anrechenbare Dienstzulage. Die Dienst-
zulage wird durch die tatsächliche Dienstzeit
in der Verwendungsgruppe, in der Ver-
wendungsgruppe W 2 durch die tatsächliche
Dienstzeit in der Dienststufe, bestimmt; die als
zeitverpflichteter Soldat, als gemäß § 11 des Wehr-
gesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, zur Ausübung einer
Unteroffiziersfunktion herangezogener Beamter
oder Vertragsbediensteter und als Vertragsbe-
diensteter des Wachdienstes zurückgelegte Zeit
ist in der Verwendungsgruppe W 3 der tatsäch-
lichen Dienstzeit zuzurechnen. Die Bestim-
mungen der §§ 8 bis 11 sind sinngemäß anzu-
wenden. Die Dienstzulage beträgt während der
Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses
76 S und nach der Definitivstellung
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24. Die Tabelle im § 74 Abs. 1 hat 2u lauten:

25. Die Tabelle im § 76 Abs. 1 hat zu lauten:

26. § 77 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Dem Berufsoffizier gebührt
1. solange er im Truppendienst verwendet wird,
2. wenn er infolge eines im Truppendienst

erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann, eine Truppen-
dienstzulage von 249 S."

27. Die Tabelle im § 78 Abs. 1 hat zu lauten:

28. § 79 a hat zu lauten:

„Truppenverwendungszu lage

§ 79 a. Dem zeitverpflichteten Soldaten gebührt,

1. solange er im Truppendienst verwendet wird,

2. solange er in einem Wachekörper in Probe-
dienstleistung steht,

3. wenn er infolge eines im Truppendienst oder
während der Verwendung im Probedienst in einem
Wachekörper erlittenen Dienstunfalles nicht mehr
in diesen Diensten verwendet werden kann,
eine Truppenverwendungszulage. Sie beträgt

in der Verwendungsgruppe H 4 124 S,
in der Verwendungsgruppe H 3 149 S."

29. § 85 b Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 4
erhöht sich für Fremdsprachlehrer der Ver-
wendungsgruppe L 3 mit der Lehrbefähigung für
den Fremdsprachunterricht an Volks- und
Hauptschulen um 116 S."

30. § 86 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Ein Beamter, der dem im Abs. 1 umschrie-
benen Personenkreis angehört, kann durch Vor-
rückung die nachstehenden weiteren Gehalts-
stufen erreichen:
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.Artikel II

(X) Den Beamten, die auf Grund der Bestim-
mungen des § 3 Abs. 1 lit. h der Vordienstzeiten-
verordnung 1957, BGBl. Nr. 228, des § 3 Abs. 1
lit. g der Vordienstzeitenverordnung, BGBl.
Nr. 73/1948, des § 3 Abs. 1 lit. h der Vertrags-
bediensteten-Vordienstzeitenverordnung 1959,
BGBl. Nr. 188, oder auf Grund des § 3 Abs. 1
lit. g der Vertragsbediensteten-Vordienstzeiten-
verordnung, BGBl. Nr. 113/1948, eine Abferti-
gung zurückerstattet haben, ist der von ihnen
zurückgezahlte Betrag wieder auszuzahlen, wenn
sie dies bis zum 31. Dezember 1967 beantragen.

(2) In den Fällen, in denen Zeiträume, die der
seinerzeitigen Abfertigung zugrundegelegt wur-
den, nach dem 27. April 1945 zur Berechnung einer
nicht zurückerstatteten Abfertigung herangezogen
wurden, ist nur der Unterschied zwischen dem
Betrag, den der Beamte auf Grund der Auflösung
des seinerzeitigen Dienstverhältnisses als Abferti-
gung erhalten hat, und dem Betrag, den der Be-
amte aus Anlaß der Anrechnung von Vordienst-
zeiten für die Vorrückung dem Bunde tatsächlich
zurückerstattet hat, auszuzahlen.

(3) Die Beträge gemäß Abs. 1 und 2 sind in drei
gleichen Raten am 1. April 1968, am 1. Jänner 1969
und am 1. Jänner 1970 auszuzahlen.

(4) Die Bundesregierung kann durch Verord-
nung bestimmen, daß die Zeitpunkte für die
Auszahlung der zweiten oder dritten Rate vor-
verlegt werden, wenn dies mit Rücksicht auf die
Staatsfinanzen möglich erscheint.

Artikel III

Beamte, die den Amtstitel „Gendarmerieritt-
meister", „Polizeirittmeister", „Kriminalhaupt-
mann", „Justizwachhauptmann (Oberpräfekt
2. Klasse)", „Zollwachrittmeister" oder „Haupt-
mann", „Hauptmann des technischen Dienstes",
„Hauptmann des Wirtschaftsdienstes", ,,Militär-
kapellmeister" (nach einer in der Verwendungs-
gruppe H 2 tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit
von 8 Jahren) führen und die bis zum 31. Jänner
1970 zu Beamten der Dienstklasse IV ernannt
werden, gebührt ab dem Zeitpunkt dieser Er-
nennung eine Dienstzulage in der Höhe von
418 S. Diese Dienstzulage gebührt auch Be-
amten der Verwendungsgruppen W 1 und H 2,
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun-
desgesetzes einen Dienstposten der Dienstklasse IV
innehaben.

Artikel IV

(1) Für Beamte, die vor dem 1. August 1967
in die Dienstklasse IV oder V befördert wurden,
kann vom zuständigen Bundesministerium im
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt die
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dienst- und besoldungsrechtliche Stellung soweit
günstiger festgesetzt werden, als sich dies ergeben
hätte, wenn die Bestimmungen des § 73 Abs. 1 oder
§ 76 Abs. 1 in der Fassung des Artikels I Z. 23
und 25 schon vor der Beförderung anzuwenden
gewesen wären.

(2) Für Beamte, die in der Zeit bis spätestens
1. Juli 1968 in die Dienstklasse IV befördert
werden, kann aus Anlaß dieser Beförderung und
mit deren Wirksamkeit — jedoch frühestens mit
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes — im
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt die
dienst- und besoldungsrechtliche Stellung günstiger
festgesetzt werden, als sich dies aus § 33 des
Gehaltsgesetzes 1956 ergibt.

Artikel V
Auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse, die auf

der Grundlage eines bis zum 31. Dezember 1966
in Geltung gestandenen Gehaltsansatzes der Ver-
wendungsgruppe S 4 (§ 65 Abs. 1 des Gehalts-
gesetzes 1956) ermittelt worden sind, ist die
Bestimmung des § 41 Abs. 2 des Pensionsgesetzes
1965, BGBl. Nr. 340, derart anzuwenden, daß als
entsprechende Änderung des ruhegenußfähigen
Monatsbezuges die Änderung zu gelten hat,
die beim Gehalt eines Beamten der Allgemeinen
Verwaltung der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2
jeweils eintritt.

Artikel VI
(1) Im Artikel III Abs. 2 der 16. Gehaltsgesetz-

Novelle, BGBl. Nr. 17/1967, ist das Wort „Ab-
fertigung" durch das Wort „Abfindung" zu
ersetzen.

(2) Artikel III Abs. 4 der 16. Gehaltsgesetz-
Novelle hat zu lauten:

„(4) Die Abs. 1 bis 3 sind für die Zeit des
Dienststandes auf Beamte, die sich am 1. Jänner
1967 im Ruhestand befanden, oder auf ihre ver-
sorgungsberechtigten Hinterbliebenen mit der
Abweichung anzuwenden, daß für die Ermitt-
lung des Ausmaßes der Abfindung die Einreihung,
die sich ergeben hätte, wenn der Beamte im letzten
Monat des Aktivstandes auf einen Dienstposten
des Dienstzweiges der Beamten in handwerk-
licher Verwendung ernannt worden wäre, und die
tatsächliche Einreihung als Beamter der Allge-
meinen Verwaltung im letzten Monat des Aktiv-
standes maßgebend ist."

Artikel VH
Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich der

Artikel I, III und IV mit 1. August 1967 und
hinsichtlich der Artikel V und VI mit 1. Jänner
1967 in Kraft.

Artikel VIII
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

ist jedes Bundesministerium insoweit betraut,
als es oberste Dienstbehörde ist.

Jonas
Klaus Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Bock Weiß Prader Tončić Kotzina

237. Bundesgesetz vom 21. Juni 1967,
mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948
neuerlich geändert wird (13. Vertragsbe-

dienstetengesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.

Nr. 86, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 174/1959, BGBl. Nr. 282/1960, BGBl.
Nr. 165/1961, BGBl. Nr. 186/1962, BGBl.
Nr. 117/1963, BGBl. Nr. 173/1963, BGBl.
Nr. 313/1963, BGBl. Nr. 154/1964, BGBl.
Nr. 126/1965, BGBl. Nr. 191/1965, BGBl.
Nr. 110/1966 und BGBl. Nr. 18/1967 wird ge-
ändert wie folgt:

1. Die Tabelle im § 11 Abs. 1 hat zu lauten:
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2. Die Tabelle im § 14 Abs. 1 hat zu lauten:

3. § 24 a Abs. 1 lit. b hat zu lauten:

„b) die Kur in der Benützung einer Mineral-
quelle oder eines Moorbades oder im Aufent-
halt in einem vorgeschriebenen Klima oder in
der therapeutischen Anwendung von kaltem
Wasser (sogenannte „Kneipp-Kur") besteht und
ärztlich überwacht wird."

4. Die Tabelle im § 41 Abb. 1 hat zu lauten

5. § 44 Abs. 2 hat zu lauten:

6. § 44 a Abs. 1 lit. a hat zu lauten:

„a) Fremdsprachlehrern an Hauptschulen und
Polytechnischen Lehrgängen,"

7. § 44 a Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten:
„Die Dienstzulage für jede Jahreswochenstunde
beträgt:

in der Entgeltstufe 1 S 88-60,
in der Entgeltstufe 2 S 132-80;
sie erhöht sich bei den in lit. a genannten Fremd-
sprachlehrern an Polytechnischen Lehrgängen
und bei den in lit. c genannten Arbeitslehrerinnen
an Polytechnischen Lehrgängen und an haus-
wirtschaftlichen Berufsschulen um S 50-50 jähr-
lich."

8. Die Abs. 2 bis 5 des § 44 a haben zu lauten:

„(2) Den Vertragslehrern der Entlohnungs-
gruppe l 2 v, die an Hauptschulen Fremdsprachen
unterrichten, gebührt für jede Jahreswochen-
stunde eine Dienstzulage von S 88-60 jährlich. Ver-
tragslehrern der Entlohnungsgruppe l 2 v, die
an Polytechnischen Lehrgängen Fremdsprachen
unterrichten, gebührt für jede Jahreswochen-
stunde eine Dienstzulage von S 168 jährlich.

(3) Vertragslehrern
a) der Entlohnungsgruppe l 2 v, die, ohne die

Voraussetzungen für eine Einreihung in
die Entlohnungsgruppe l 2 hs zu erfüllen,
an Hauptschulen oder Sonderschulen unter-
richten, gebührt für jede Jahreswochen-
stunde eine Dienstzulage von S 74 jährlich;
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b) der Entlohnungsgruppe 12 v, die, ohne die
Voraussetzungen für eine Einreihung in
die Entlohnungsgruppe 1 2 b zu erfüllen,
an Polytechnischen Lehrgängen oder an
Berufsschulen unterrichten, gebührt für
jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage
von S 168 jährlich;

c) der Entlohnungsgruppe 1 2 hs, die, ohne
die Voraussetzungen für eine Einreihung
in die Entlohnungsgruppe 1 2 b zu erfüllen,
an Polytechnischen Lehrgängen oder an
Berufsschulen unterrichten, gebührt für
jede Jahreswochenstunde eine Dienstzulage
von S 77 jährlich.

(4) Vertragslehrerinnen (Kindergärtnerinnen)
der Entlohnungsgruppe 13, die, ohne die im Abs. 1
lit. c, d oder e angeführten Befähigungen auf-
zuweisen, auf einem der in diesen Bestimmungen
angeführten Dienstposten verwendet werden,
sowie Religionslehrern der Entlohnungsgruppe 13,
die an Hauptschulen, Sonderschulen oder Poly-
technischen Lehrgängen verwendet werden, ge-
bührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienst-
zulage von S 61-10 jährlich; sie erhöht sich bei
den an Polytechnischen Lehrgängen verwendeten
Lehrern um S 50-50.

(5) Den Vertragslehrern, die an Bundeser-
ziehungsanstalten, Bundeskonvikten, Blinden-
instituten, Taubstummeninstituten oder an gleich-
artigen Anstalten als Erzieher verwendet werden,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt jährlich
in der Entlohnungsgruppe l 1 S 9116,
in den Entlohnungsgruppen l 2 S 7357,
und in der Entlohnungsgruppe l 3 . . . S 4905."

Artikel II
Für die Zeit vom 1. Jänner 1967 bis 31. Juli 1967

hat § 44 a Abs. 1 letzter Satz des Vertragsbedien-
stetengesetzes 1948 zu lauten:
„Die Dienstzulage für jede Jahreswochenstunde
beträgt:
in der Entgeltstufe 1 S 82-80,
in der Entgeltstufe 2 S 124-10;
sie erhöht sich bei den in lit. a genannten Fremd-
sprachlehrern an Polytechnischen Lehrgängen
und bei den in lit. c genannten Arbeitslehrerinnen
an Polytechnischen Lehrgängen und an haus-
wirtschaftlichen Berufsschulen um 47-20 S jähr-
lich."

Artikel III
(1) Den Vertragsbediensteten, die auf Grund

der Bestimmungen des § 3 Abs. 1 lit. h der
Vertragsbediensteten - Vordienstzeitenverordnung
1959, BGBl. Nr. 188, oder auf Grund des § 3
Abs. 1 lit. g der Vertragsbediensteten-Vordienst-
zeitenverordnung, BGBl. Nr. 113/1948, eine

Abfertigung zurückerstattet haben, ist der von
ihnen zurückerstattete Betrag wiederauszuzahlen,
wenn sie dies bis zum 31. Dezember 1967 bean-
tragen.

(2) In den Fällen, in denen Zeiträume, die der
seinerzeitigen Abfertigung zugrunde gelegt wur-
den, nach dem 27. April 1945 zur Berechnung
einer nicht zurückerstatteten Abfertigung heran-
gezogen wurden, ist nur der Unterschied zwischen
dem Betrag, den der Vertragsbedienstete auf Grund
der Auflösung des seinerzeitigen Dienstverhält-
nisses als Abfertigung erhalten hat, und dem
Betrag, den der Vertragsbedienstete aus Anlaß der
Anrechnung von Vordienstzeiten für die Vor-
rückung dem Bunde tatsächlich zurückerstattet
hat, auszuzahlen.

(3) Die Beträge gemäß Abs. 1 und 2 sind in drei
gleichen Raten am 1. April 1968, am 1. Jänner 1969
und am 1. Jänner 1970 auszuzahlen.

(4) Die Bundesregierung kann durch Verord-
nung bestimmen, daß die Zeitpunkte für die Aus-
zahlung der zweiten oder dritten Rate vorverlegt
werden, wenn dies mit Rücksicht auf die Staats-
finanzen möglich erscheint.

Artikel IV
Es treten in Kraft:

1. die Bestimmungen des Artikels I Z. 3 und
6 und des Artikels II mit 1. Jänner 1967;

2. die Bestimmungen des Artikels I Z. 1,
2, 4, 5, 7 und 8 mit 1. August 1967.

Artikel V
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten
jedoch, die nur ein Bundesministerium betreffen,
dieses Bundesministerium betraut.

Jonas
Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Tončić Kotzina

2 3 8 . Bundesgesetz vom 21. Juni 1967
über die Erhöhung von Bezügen der Be-

diensteten des Dorotheums

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Der Teil des Monatsbezuges der Bediensteten

des Dorotheums, der sich aus den §§ 4 und 5
des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1958, BGBl.
Nr. 161, über die dienst- und besoldungsrecht-
liche Stellung der Bediensteten des Dorotheums,



55. Stück — Ausgegeben am 18. Juli 1967 — Nr. 239 und 240 1387

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 2/
1962, aus Artikel II Abs. 4 und 5 des letztge-
nannten Bundesgesetzes, aus § 1 des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 318/1963, aus § 1 des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 155/1964, aus Artikel II des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 127/1965 und aus
Artikel I und II des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 162/1966 ergibt, ist ab 1. August 1967 um
7 v. H., mindestens aber um 175 S, zu erhöhen.

Artikel II

Artikel I dieses Bundesgesetzes tritt am
1. August 1967 in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Inneres, soweit je-
doch in den nach § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes
über die dienst- und besoldungsrechtliche Stel-
lung der Bediensteten des Dorotheums anzu-
wendenden Vorschriften die Mitwirkung des
Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums
für Finanzen vorgesehen ist, im Einvernehmen
mit diesen, betraut.

Jonas
Klaus Hetzenauer Schmitz

239 . Bundesgesetz vom 21. Juni 1967,
mit dem das Hochschulassistentengesetz 1962
neuerlich abgeändert wird (7. Novelle zum

Hochschulassistentengesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Hochschulassistentengesetz 1962, BGBl.
Nr. 216, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 166/1965, Nr. 112/1966 und Nr. 72/1967
wird abgeändert wie folgt:

1. § 18 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Vollbeschäftigten wissenschaftlichen Hilfs-
kräften ein Monatsentgelt von 2878 S, das
Monatsentgelt beträgt aber für wissenschaftliche
Hilfskräfte, die Diplomkaufleute, Diplomvolks-
wirte oder Diplomdolmetscher sind, 3021 S.
Neben dem Monatsentgelt gebührt eine Haus-
haltszulage nach den Bestimmungen der §§ 4
und 5 des Gehaltsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 54.
Nicht vollbeschäftigten wissenschaftlichen Hilfs-

kräften gebührt der ihrer Arbeitszeit ent-
sprechende Teil des Monatsentgeltes und der
Haushaltszulage."

2. Die Abs. 2 und 3 des § 21 haben zu
lauten:

(3) Das Monatsentgelt erhöht sich für Ver-
tragsassistenten, welche das Doktorat der Medi-
zin erworben haben und als Ärzte verwendet
werden,

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. August 1967
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Unterricht be-
traut.

Jonas
Klaus Piffl

2 4 0 . Bundesgesetz vom 21. Juni 1967,
mit dem das Hochschultaxengesetz neuerlich
abgeändert wird (7. Novelle zum Hochschul-

taxengesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Der § 23 Abs. 2 des Hochschultaxengesetzes,
BGBl. Nr. 102/1953, in der Fassung der Bun-
desgesetze BGBl. Nr. 156/1961 und BGBl.
Nr. 113/1966, hat zu lauten:
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Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. August
1967 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Unterricht
betraut.

Jonas
Klans Piffl

2 4 1 . Bundesgesetz vom 21. Juni 1967,
mit dem das Kunstakademiegesetz neuerlich

abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

§ 10 Abs. 2 lit. b des Kunstakademiegesetzes,
BGBl. Nr. 168/1948, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 61/1953, BGBl. Nr. 177/1954,

BGBl. Nr. 160/1958, BGBl. Nr. 268/1961, BGBl.
Nr. 190/1962, BGBl. Nr. 117/1963, BGBl.
Nr. 317/1963, BGBl. Nr. 158/1964, BGBl.
Nr. 139/1965 und BGBl. Nr. 114/1966 hat zu
lauten:

„b) Der Entlohnung der Lehrkräfte ist ein
Mindestsatz von 1261 S und ein Höchst-
satz von 3673 S für jede Jahreswochen-
stunde zugrunde zu legen."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. August
1967 in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund des § 10 Abs. 2
lit. b des Kunstakademiegesetzes in der Fassung
des Artikels I können bereits von dem der
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden
Tag an erlassen werden. Sie treten jedoch frühe-
stens mit 1. August 1967 in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Unterricht im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem
Bundesministerium für Finanzen betraut.

Jonas
Klaus Piffl Schmitz

2 4 2 . Verordnung der Bundesregierung vom
4. Juli 1967, mit der die Dienstordnung für
die Vertragsangestellten der Österreichischen

Bundesforste neuerlich geändert wird

Auf Grund des § 5 des Gesetzes vom 28. Juli
1925, BGBl. Nr. 282, über die Bildung eines
Wirtschaftskörpers „Österreichische Bundes-
forste" wird verordnet:

Artikel I

Die Dienstordnung für die Vertragsangestellten
der Österreichischen Bundesforste, BGBl. Nr. 256/
1949, in der Fassung der Verordnungen BGBl.
Nr. 102/1956, BGBl. Nr. 250/1959, BGBl.
Nr. 288/1960, BGBl. Nr. 152/1961, BGBl.
Nr. 183/1963, BGBl. Nr. 291/1963, BGBl.
Nr. 160/1964, BGBl. Nr. 129/1965, BGBl.
Nr. 193/1965 und BGBl. Nr. 72/1966 wird ge-
ändert wie folgt:
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Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. August 1967 in Kraft.

Klaus Bock Hetzenauer Klecatsky
Piffl Rehor Schmitz Schleinzer
Weiß Prader Tončić Kotzina
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243. Kundmachung des Bundesministe-
riums für Verkehr und verstaatlichte Unter-
nehmungen vom 4. Juli 1967, mit der
die Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963
neuerlich abgeändert wird (6. Novelle der

Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963)

Mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates vom 27. Juni 1967, Gesetz
vom 13. April 1920, StGBl. Nr. 180, wird kund-
gemacht:

Artikel I

Die Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963,
BGBl. Nr. 170, in der Fassung der Kundmachun-
gen BGBl. Nr. 340/1963, BGBl. Nr. 161/1964,
BGBl. Nr. 130/1965, BGBl. Nr. 116/1966 und
BGBl. Nr. 314/1966 wird wie folgt abgeändert:

1. An Stelle des 2. und 3. Satzes des § 8 Abs. 3
haben folgende Bestimmungen zu treten:
„Der auf ein Kind entfallende Teil der Haus-
haltszulage gebührt nicht, wenn das Kind An-
spruch auf eine Waisenversorgung nach dem
Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340, oder der
Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl.
Nr. 313, hat. Eine Haushaltszulage gebührt
ferner insoweit nicht, als der Ehegatte eines Be-
amten, der andere Elternteil oder das Kind eine
der Haushaltszulage gleichartig denselben Per-
sonenkreis berücksichtigende Leistung von einem
anderen Rechtsträger öffentlichen Rechts erhält.
Besteht ein Anspruch auf eine ein Kind berück-
sichtigende Leistung auch gegen einen anderen
Rechtsträger des öffentlichen Rechts, so gebührt
dem Beamten die Haushaltszulage nur, wenn
das Kind seinem Haushalt angehört."

2. Die Anlage 3 hat zu lauten:
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Anlage 3
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Artikel II

Die Bestimmungen des Artikels I treten mit
1. August 1967 in Kraft.

Weiß

2 4 4 . Kundmachung des Bundesministe-
riums für Verkehr und verstaatlichte Unter-
nehmungen vom 4. Juli 1967, mit der
die Bundesbahn-Dienst- und Lohnordnung
neuerlich abgeändert wird (10. Novelle der

Bundesbahn-Dienst- und Lohnordnung)

Mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates vom 27. Juni 1967 (Gesetz

vom 13. April 1920, StGBl. Nr. 180) wird
kundgemacht:

Artikel I
Die Dienst- und Lohnordnung für die für den

vorübergehenden Bedarf aufgenommenen Be-
diensteten der Österreichischen Bundesbahnen,
BGBl. Nr. 96/1954, in der Fassung der Kund-
machungen BGBl. Nr. 66/1956, BGBl. Nr. 207/
1959, BGBl. Nr. 252/1959, BGBl. Nr. 154/1961,
BGBl. Nr. 214/1962, BGBl. Nr. 13/1964, BGBl.
Nr. 162/1964, BGBl. Nr. 131/1965 und BGBl.
Nr. 115/1966 wird wie folgt abgeändert:

1. In § 13 Abs. 5 ist die lit. h zu streichen.

2. Die Anlage 2 zur Bundesbahn-Dienst- und
Lohnordnung hat zu lauten:

Anlage 2

Artikel II

(1) Den Lohnbediensteten, die auf Grund der
bisher in Geltung gestandenen Bestimmungen
aus Anlaß einer Anrechnung von Vordienstzei-
ten für die Vorrückung in höhere Lohnstufen
eine Abfertigung zurückerstattet haben, ist der
von ihnen zurückerstattete Betrag wieder auszu-
zahlen, wenn sie dies bis zum 31. Dezember 1967
beantragen.

(2) In den Fällen, in denen Zeiträume, die der
seinerzeitigen Abfertigung zugrunde gelegt wur-
den, nach dem 27. April 1945 zur Berechnung
einer nicht zurückerstatteten Abfertigung heran-
gezogen wurden, ist nur der Unterschied zwi-
schen dem Betrag, den der Lohnbedienstete auf
Grund der Auflösung des seinerzeitigen Dienst-

verhältnisses als Abfertigung erhalten hat und
dem Betrag, den der Lohnbedienstete aus An-
laß der Anrechnung von Vordienstzeiten für die
Vorrückung dem Bunde tatsächlich zurückerstat-
tet hat, auszuzahlen.

(3) Die Beträge gemäß Abs. 1 und 2 sind in
drei gleichen Raten am 1. April 1968, am 1. Jän-
ner 1969 und am 1. Jänner 1970 auszuzahlen.

(4) Durch Kundmachung können die Zeit-
punkte für die Auszahlung der zweiten und
dritten Rate vorverlegt werden.

Artikel III

Die Bestimmungen des Artikels I Z. 2 treten
mit 1. August 1967 in Kraft.

Weiß


